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§ 130 ForstG Aufgaben und
Wirkungsbereich des Bundesamtes

fur Wald und Forschungszentrums

ForstG - Forstgesetz 1975
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1. (1)Das Bundesamt fiir Wald und Forschungszentrum dient dem Bund als Forschungs-, Ausbildungs-,

Weiterbildungs-, Informations-, Koordinations- und Beratungsstelle in den Bereichen Wald, Naturgefahren und

Landschaft sowie als Behérde im Bereich Wald. Seine Aufgaben und sein Wirkungsbereich umfassen

insbesondere:

1.

1.Wahrnehmung der dem Bundesamt fur Wald gemal Forstlichem Vermehrungsgutgesetz 2002, BGBI. |
Nr. 110/2002, Ubertragenen Vollzugsaufgaben; Wahrnehmung der dem Bundesamt fur Wald gemal3
Pflanzenschutzgesetz 2011, BGBI. | Nr. 10/2011, Ubertragenen Vollzugsaufgaben fur forstliche Pflanzen
gemald Anhang zu diesem Bundesgesetz und der Verordnung gemal3 8 1a Abs. 1a und deren
Pflanzenerzeugnisse;

2.Erhebungen aller Art Uber den Zustand und die Entwicklung des 6sterreichischen Waldes, insbesondere
die periodisch durchzufiihrende bundesweite Waldinventur sowie Erhebungen auf Grund EU-rechtlicher
Verpflichtungen oder internationaler Vereinbarungen;

3.Untersuchungen und Forschung in den Bereichen der Wald-, Naturgefahren- und
Landschaftswissenschaften einschlief3lich ihrer Randgebiete; insbesondere sind dies die Erhaltung, der
Schutz und die nachhaltige Entwicklung des Waldes als Lebensraum und Wirtschaftsobjekt, die
Verbesserung der Leistungsfahigkeit des Waldes, die Rolle des Waldes als Element des landlichen Raumes
und die forstliche Raumplanung, der Schutz vor Naturgefahren und die Behandlung von Einzugsgebieten zur
quantitativen und qualitativen Beeinflussung des Wasserhaushaltes;

4.Errichtung, Dokumentation und wissenschaftliche Nutzung von Naturwaldreservaten; Koordination der
Naturwaldforschung;

5. 5.Durchfuhrung von In-situ und Ex-situ-Malinahmen zur Sicherung der forstgenetischen Ressourcen;

6. 6.Erhebungen aller Art zur Feststellung von Ursachen und AusmaR von Waldschaden, insbesondere

10.

11.
12.

13.

14.

verursacht durch Wild oder durch forstschadliche Luftverunreinigungen;

7.Anlage und Fuhrung von langfristigen Versuchen sowie Untersuchungen auf Dauerbeobachtungsflachen,
insbesondere im Zusammenhang mit Veranderungen in Walddkosystemen;

8.Prifung und praktische Erprobung von Geraten, Werkzeugen, Maschinen, Arbeitsverfahren und
Anwendungsmethoden auf ihre Eignung fur die Behandlung von Wald und Einzugsgebieten;

9.Prifung und Begutachtung von chemischen und anderen Mitteln, die fur eine Verwendung im Wald
bestimmt sind, sowie die Ausstellung von Zeugnissen hiertber;

10.Koordinierung von Forschungsaktivitaten, Monitoringsystemen und Wissensmanagement in den
Bereichen Wald-, Naturgefahren- und Landschaftswissenschaften;

11.Ausbildung von Forstschutzorganen und Mitwirkung an der Forstarbeiterausbildung;

12.Weiterbildung der in der Forstwirtschaft Tatigen und am Wald interessierten Personen durch geeignete
Veranstaltungen;

13.Weitergabe der Erkenntnisse aus praktischen Erprobungen von forstlichen Arbeitsverfahren, Geraten
oder Maschinen;

14.Auskunfts-, Gutachter- und Beratungstatigkeiten sowie Erstellung von Planungsunterlagen flr die
Bundesverwaltung, Gebietskorperschaften oder sonstige natlrliche oder juristische Personen.

2. (2)Die gemaR Abs. 1 Z 8, 9 und 12 auszustellenden Zeugnisse sind 6ffentliche Urkunden.

3. (3)Im Zusammenhang mit der Durchfihrung von fachwissenschaftlichen Aufgaben, insbesondere zur Anlage von

Versuchsreihen oder fir Untersuchungen wird das Forschungszentrum ermachtigt, Versuchsflachen oder

Versuchsanlagen einzurichten und zu diesem Zweck die notwendigen Vereinbarungen mit den Eigentimern der

hiefur erforderlichen Grundstlcke zu treffen. In diesen Vereinbarungen sind die Art und Weise der

Zusammenarbeit sowie die gegenseitig eingeraumten Befugnisse und Verpflichtungen festzulegen.

4. (4)Bestimmungen dieses Bundesgesetzes oder anderer Bundesgesetze, bei deren Durchfihrung die Mitwirkung

des Bundesamtes fur Wald und Forschungszentrums vorgesehen ist, bleiben unberthrt.

In Kraft seit 17.11.2023 bis 31.12.9999


https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblPdf/2002_110_1/2002_110_1.pdf
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/I/2011/10
https://www.jusline.at/gesetz/forstg/paragraf/1a

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///

	§ 130 ForstG Aufgaben und Wirkungsbereich des Bundesamtes für Wald und Forschungszentrums
	ForstG - Forstgesetz 1975


